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stehen die in Nummert Satzl und Nummer3 be
zeichnten Personen den Rechtsanwälten, Anwälten 
und Patentanwälten gleich.

5. Die Nummern 1 bis 4 werden in Kraft treten, wenn die 
Deutsche Demokratische Republik für die in der Bun
desrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwäl
te und Patentanwälte entsprechende Vorschriften er
lassen hat. Der Bundesminister der Justiz gibt den 
Tag des Inkrafttretens im Bundesgesetzblatt be
kannt.

Anlage VI

Regelungen, die in der Deutschen Demokratischen Republik 
im weiteren Verlauf anzustreben sind

Im Verlauf der Errichtung der Währungs-, Wirtschafts- und 
Sozialunion sind folgende weitere Regelungen in der Deutschen 
Demokratischen Republik anzustreben:

I. Umweltrecht

Die Deutsche Demokratische Republik wird die Vorausset
zungen dafür schaffen, daß auf dem Gebiet des Umweltschutzes 
baldmöglichst dem Recht der Bundesrepublik Deutschland ent
sprechende Regelungen getroffen werden können:

1. Bundes-Immissionsschutzgesetz nebst Durchführungsre
gelungen

2. Abfallgesetz nebst Durchführungsregelungen

3. Benzinbleigesetz nebst Durchführungsregelungen

4. Chemikaliengesetz nebst Durchführungsregelungen

5. Wasserhaushaltsgesetz nebst Durchführungsregelungen

II. Wirtschafts- und Sozialunion

1. Güterkraftverkehrsgesetz

2. Personenbeförderungsgesetz
3. Insolvenzrecht
4. Einführung des Ordnungsrahmens und der Berufsstruktur 

der Bundesrepublik Deutschland im Bereich berufliche Bil
dung (Berufsbildungsgesetz: Erster Teil; Dritter Teil 2., 4.,
6., 7. Abschnitt; Handwerksordnung: Zweiter Teil; 2., 4., 6.,
7. Abschnitt, Dritter Teil; die auf diese Gesetze gestützten 
Ausbildungs- und Meisterprüfungsregelungen).

5. Gesetz über Sprecherausschüsse der leitenden Angestellten 
vom 20. Dezember 1988 (BGBl. I, S. 2312, 2316). * 1

Anlage VII 

Grundsätze
für die Übermittlung personenbezogener Informationen 

zur Durchführung des Vertrags

Bei der Übermittlung personenbezogener Informationen zur 
Durchführung des Vertrags werden die Vertragsparteien ent
sprechend Artikel 4 Abs. 3 des Vertrags nach folgenden Grund
sätzen verfahren:

(1) Der Empfänger darf personenbezogene Informationen 
nur zu dem durch die übermittelnde Stelle angegebenen Zweck 
und unter den von ihr vorgeschriebenen Bedingungen nutzen. 
Eine Verwendung für einen anderen Zweck ist nur zulässig, 
wenn die übermittelnde Vertragspartei zugestimmt hat und 
wenn die Verwendung für diesen Zweck nach dem Recht des 
Empfängers zulässig ist. Die Zustimmung darf nur erteilt wer
den, wenn die Verwendung für den anderen Zweck auch nach 
dem Recht der übermittelnden Vertragspartei zulässig wäre.

Personenbezogene Informationen dürfen ausschließlich an 
die für die jeweilige Aufgabe zuständigen Behörden übermittelt

werden. Eine Übermittlung an andere Stellen darf nur mit vor
heriger Zustimmung der übermittelnden Stelle erfolgen.

(2) Die Übermittlung personenbezogener Informationen un
terbleibt, soweit Grund zu der Annahme besteht, daß dadurch 
gegen den Zweck eines innerstaatlichen Gesetzes verstoßen 
würde oder schutzwürdige Interessen der betroffenen Personen 
beeinträchtigt würden. Die Übermittlung personenbezogener 
Informationen unterbleibt insbesondere dann, wenn Grund zu 
der Annahme besteht, daß die Verwendung der übermittelten 
Informationen nicht im Einklang mit rechtsstaatlichen Grund
sätzen steht oder dem Betroffenen aus der Verwendung der In
formationen erhebliche Nachteile erwachsen, die im Wider
spruch zu rechtsstaatlichen Grundsätzen stehen.

(3) Der Empfänger unterrichtet die übermittelnde Stelle auf 
Ersuchen über die Verwendung der übermittelten Informatio
nen und die dadurch erzielten Ergebnisse.

(4) Die übermittelnde Stelle ist verpflichtet, auf die Richtig
keit der zu übermittelnden Informationen zu achten. Erweist 
sich, daß unrichtige oder zu vernichtende personenbezogene In
formationen übermittelt worden sind, so ist dies dem Empfänger 
unverzüglich mitzuteilen. Dieser ist verpflichtet, die Berichti
gung oder Vernichtung vorzunehmen.

(5) Dem Betroffenen ist auf Antrag über die zu seiner Person 
vorhandenen Informationen sowie über den vorgesehenen Ver
wendungszweck Auskunft zu erteilen. Eine Verpflichtung zur 
Auskunftserteilung besteht nicht, soweit eine Abwägung ergibt, 
daß eine Auskunft den Verwendungszweck oder schutzwürdige 
Interessen Dritter gefährden würde.

(6) Die Übermittlung und der Empfang personenbezogener 
Informationen sind aktenkundig zu machen.

(7) Im übrigen werden die Grundsätze des Übereinkommens 
des Europarates über den Schutz des Menschen bei der Verar
beitung personenbezogener Daten vom 28. Januar 1981 beachtet.

Anlage VIII

Allgemeine Verfahrensvorschriften 
für das Schiedsgericht

§ 1

Der Sitz des Schiedsgerichts wird innerhalb des gemeinsamen 
Währungsgebietes vom Schiedsgericht binnen eines Monats nach 
den Ernennungen gemäß Artikel 7 Abs. 3 des Vertrages bestimmt.

§ 2

(1) Kann eine Meinungsverschiedenheit über die Auslegung 
und Anwendung des Vertrags nicht durch die Vertragsparteien 
beigelegt werden, so kann jede Vertragspartei das Schiedsgericht 
innerhalb eines Monats anrufen. Das gilt insbesondere auch im 
Falle einer Meinungsverschiedenheit über die Frage, ob die Nicht
einführung einer Rechtsvorschrift den Bestimmungen des Ver
trages widerspricht. Die Frist beginnt, sobald eine Vertragspartei 
der anderen mitgeteilt hat, daß sie die Verhandlungen über die 
Beilegung der Meinungsverschiedenheit als gescheitert ansieht.

(2) Betrifft die Meinungsverschiedenheit die Frage, ob die 
Einführung, Änderung oder Ergänzung einer Rechtsvorschrift 
dem Vertrag widerspricht, so beträgt die Frist für die Anrufung 
des Schiedsgerichts zwei Monate gerechnet vom Tag der Be
kanntmachung dieser Rechtsvorschrift.

§3

Der Präsident beruft das Schiedsgericht innerhalb von zwei 
Wochen nach der Vorlage der Streitigkeit ein.

§4

(1) In dringenden Fällen trifft auf Antrag der Regierung einer 
der beiden Vertragsparteien, der innerhalb einer Frist von fünf


